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1. Einleitung  

Gebeten wird um eine Prüfung, ob die Finanzierung von Kirchentagen möglicherweise verfas-
sungswidrig ist.  

Jährlich abwechselnd werden der Deutsche Evangelische Kirchentag und der Deutsche Katholi-
kentag in einer größeren Stadt in Deutschland abgehalten. Beide Veranstaltungen werden nicht 
durch die verfassten Kirchen, sondern durch eingetragene Vereine ausgerichtet, deren satzungs-
mäßige Aufgabe darin besteht, die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des Kirchen- 
bzw. Katholikentags in eigener Zuständigkeit vorzunehmen.1  

Die Veranstaltungen bestehen in der Regel aus einer großen Eröffnungsfeier, aus Vorträgen und 
Diskussionen, aus kulturellen Darbietungen und einer Abschlussveranstaltung. Die damit zusam-
menhängenden Kosten werden zum weitaus überwiegenden Teil durch Zuschüsse des Bundes, 
des jeweiligen Landes, der jeweiligen Stadt und verschiedener kirchlicher Einrichtungen abge-
deckt. Daneben erzielt der ausrichtende Verein Einnahmen aus Teilnehmergebühren, aus der 
Vergabe von Verlagsrechten, aus dem Verkauf von Essensmarken und aus sonstigen Handelsum-
sätzen. Tagungsteilnehmer erwerben durch Entrichtung einer Gebühr die Berechtigung, an den 
Darbietungen nach freier Wahl teilnehmen zu können. 

Den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg besuchten 70.000 Menschen.2 Der Katholikentag 
2022 in Stuttgart kam pandemiebedingt auf eine Besucherzahl von 26.000 Teilnehmern. Bei dem 
vorherigen Tag in Münster wurde eine Besucherzahl von 90.000 Menschen erreicht.3  

2. Kosten für Kirchentage und öffentlicher Diskurs   

Der zuletzt veranstaltete Kirchentag 2023 in Nürnberg verfügte über einen Haushalt in Höhe von 
20,5 Millionen Euro für zwei Jahre. Darin enthalten waren neben 5,6 Millionen Euro von der bay-
erischen Landeskirche auch 5,5 Millionen Euro vom Freistaat Bayern und 3 Millionen Euro von 
der Stadt Nürnberg.4 Der letzte Katholikentag in Stuttgart kostete 10,3 Millionen Euro. Dieser fi-
nanzierte sich aus rund 3,2 Millionen Euro Eigenmitteln, 1,8 Millionen Euro vom Verband der 
deutschen Diözesen (katholischen Bistümer) und 1,3 Millionen Euro von der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Zudem beteiligten sich die Stadt Stuttgart mit 1,5 Millionen Euro und das Land Baden-
Württemberg mit 2 Millionen Euro.  

 

1 OFD Düsseldorf S 7104/S 7300 A – St 141: Keine Unternehmereigenschaft von Vereinen zur Durchführung v. 
Kirchentagen. 

2 Nordbayern.de: Zwischen Politik und Bibel-Exegese: Kirchentag endet, 11.6.2023, abgerufen unter: 
https://www.nordbayern.de/politik/zwischen-politik-und-bibel-exegese-kirchentag-endet-1.13327084. 

3 SWR: Veranstalter ziehen Bilanz. 27.000 Menschen bei Katholikentag in Stuttgart, 29.5.2022, abgerufen unter: 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/katholikentag-stuttgart-bilanz-
100.html#:~:text=Im%20Vergleich%20zum%20letzten%20Katholikentag,Gl%C3%A4u-
bige%20nach%20M%C3%BCnster%20in%20Westfalen. 

4 Süddeutsche Zeitung: Kirche: Evangelische Kirchentag hat begonnen, 7. Juni 2023, abgerufen unter: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/kirche-evangelische-kirchentag-hat-begonnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-
20090101-230606-99-965447. 

https://www.nordbayern.de/politik/zwischen-politik-und-bibel-exegese-kirchentag-endet-1.13327084
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/katholikentag-stuttgart-bilanz-100.html#:~:text=Im%20Vergleich%20zum%20letzten%20Katholikentag,Gl%C3%A4ubige%20nach%20M%C3%BCnster%20in%20Westfalen.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/katholikentag-stuttgart-bilanz-100.html#:~:text=Im%20Vergleich%20zum%20letzten%20Katholikentag,Gl%C3%A4ubige%20nach%20M%C3%BCnster%20in%20Westfalen.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/katholikentag-stuttgart-bilanz-100.html#:~:text=Im%20Vergleich%20zum%20letzten%20Katholikentag,Gl%C3%A4ubige%20nach%20M%C3%BCnster%20in%20Westfalen.
https://www.sueddeutsche.de/politik/kirche-evangelische-kirchentag-hat-begonnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230606-99-965447
https://www.sueddeutsche.de/politik/kirche-evangelische-kirchentag-hat-begonnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230606-99-965447
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Der Bund beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung der Tage. Im Bundeshaushalt für das Haus-
haltsjahr 2023 ist ein Zuschuss in Höhe von 500.000 € veranschlagt.5 Der Entwurf des Bundes-
haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 sieht einen Zuschuss in gleicher Höhe vor.6 Den Zu-
schuss erhielt im Jahr 2023 der Evangelische Kirchentag, 2024 ist er für den Katholikentag in  
Erfurt vorgesehen. 

Die Finanzierung durch öffentliche Gelder steht dabei immer wieder in der Kritik. Es wird unter 
anderem beanstandet, dass eine Bezuschussung durch die öffentliche Hand der Trennung von 
Staat und Kirche widerspreche.7 Die Kirchen sollten die Tage aus ihren eigenen Mitteln finanzie-
ren, zumal sie im Gegensatz zu den ausführenden Städten nicht verschuldet seien.8 

Dagegen wird angeführt, dass die Einnahmen, die die jeweils veranstaltende Stadt vor allem 
durch Übernachtungen und Gastronomie einnehme, die Ausgaben bei weitem überschreiten wür-
den. Die Stadt Dortmund bezuschusste beispielsweise den Evangelischen Kirchentag 2019 mit 
2,7 Millionen Euro, dem standen Einnahmen vom 15 Millionen Euro gegenüber.9 Zudem wird 
hervorgehoben, dass es sich bei den Veranstaltern um gemeinnützige privatrechtliche Vereine 
handele, die von den Amtskirchen rechtlich unabhängig seien und keine Gewinne erzielten.  

3. Trennung von Staat und Kirche, Organisation der Kirchentage 

Die wichtigsten Regelungen für das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften in 
Deutschland finden sich in Art. 4 und Art. 140 des Grundgesetzes (GG)10. Art. 140 GG inkorpo-
riert die staatskirchenrechtlichen Artikel der Weimarer Reichsverfassung von 1919 (WRV) im 
Wortlaut in das Grundgesetz. Die Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 WRV enthalten Bestimmun-
gen über das Verhältnis zwischen dem Staat und den Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften und ergänzen damit die in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG garantierte Weltanschauungs- und Re-
ligionsfreiheit. Diese Verfassungsnormen gelten für sämtliche dieser Gemeinschaften gleicherma-
ßen. 

 

5 Bundeshaushalt 2023, Einzelplan 06, Kapitel 0601, Titel 685 16. 

6 BT-Drucks. 20/7800, Epl. 06, Kap. 0601, Tit. 685 16. 

7 ruhr24: Kirchentag in Dortmund - Kritik an Finanzierung des Glaubensfests geht in neue Runde, 24.05.2020, 
abgerufen unter: https://www.ruhr24.de/dortmund/kirchentag-dortmund-kritik-finanzierung-glaubensfests-
13085396.html. 

8 Deutschlandfunk: Finanzierung des Kirchentags. Zwischen Sponsoring und Staatskohle, abgerufen unter: 
https://www.deutschlandfunk.de/finanzierung-des-kirchentags-zwischen-sponsoring-und-100.html. 

9 Nordstadtblogger – Nachrichten aus Dortmund: Bilanz der Stadt Dortmund zum Kirchentag fällt positiv aus – 
hohe Besucherzufriedenheit und 15 Millionen Euro Einnahmen, abgerufen unter: https://www.nordstadtblog-
ger.de/bilanz-der-stadt-dortmund-zum-kirchentag-faellt-positiv-aus-hohe-besucherzufriedenheit-und-15-millio-
nen-euro-einnahmen/. 

10 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478). 

https://www.ruhr24.de/dortmund/kirchentag-dortmund-kritik-finanzierung-glaubensfests-13085396.html
https://www.ruhr24.de/dortmund/kirchentag-dortmund-kritik-finanzierung-glaubensfests-13085396.html
https://www.deutschlandfunk.de/finanzierung-des-kirchentags-zwischen-sponsoring-und-100.html
https://www.nordstadtblogger.de/bilanz-der-stadt-dortmund-zum-kirchentag-faellt-positiv-aus-hohe-besucherzufriedenheit-und-15-millionen-euro-einnahmen/
https://www.nordstadtblogger.de/bilanz-der-stadt-dortmund-zum-kirchentag-faellt-positiv-aus-hohe-besucherzufriedenheit-und-15-millionen-euro-einnahmen/
https://www.nordstadtblogger.de/bilanz-der-stadt-dortmund-zum-kirchentag-faellt-positiv-aus-hohe-besucherzufriedenheit-und-15-millionen-euro-einnahmen/
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Für die vielfach diskutierte Finanzierung von Religionsgemeinschaften wird auf die Ausarbeitun-
gen der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages WD 10 - 3000 - 13/10 und WD 3 – 3000 – 
110/10 verwiesen. 

Die diesem Auftrag zugrunde liegende Frage der Finanzierung von Kirchentagen ist davon unab-
hängig zu betrachten. Die Kirchentage werden nicht von den als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts verfassten Amtskirchen ausgerichtet, stattdessen handelt es sich um Veranstaltungen von 
losgelösten, eigenständigen und privatrechtlich organisierten Einrichtungen. Sowohl der Evange-
lische Kirchentag11 als auch der Katholikentag12 werden durch eine von der Amtskirche unabhän-
gige Laienbewegung getragen. Eine solche setzt sich aus Angehörigen einer Religionsgemeischaft 
zusammen, welche aber keine geistlichen Ämter innehaben, also keine Kleriker sind. 

Rechtsträger der Evangelischen Kirchentage ist der Verein zur Förderung des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages e.V. mit Sitz in Fulda. Die Präsidenten/Präsidentinnen des Kirchentages 
waren und sind häufig Personen des öffentlichen, auch des politischen Lebens.13 Das Präsidium, 
das sich aus Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kirche zusammensetzt, trägt die 
Verantwortung für den Kirchentag und bestimmt unabhängig über Zeit, Ort und Programm.14 
Zum Zweck der Durchführung wird ein Trägerverein vor Ort gegründet.15 

Veranstalter des Deutschen Katholikentages ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken e.V. 
(ZdK) in Zusammenarbeit mit der jeweils gastgebenden Diözese.16 Das ZdK setzt sich aus Vertre-
tern der Diözesanräte und der katholischen Verbände sowie von Institutionen des Laienapostola-
tes und weiteren Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft zusammen. Entsprechend dem 
Dekret des II. Vatikanischen Konzils über das Apostolat der Laien (Nr. 26) ist das ZdK das von 
der Deutschen Bischofskonferenz anerkannte Organ, das die Kräfte des Laienapostolats koordi-
niert und das die apostolische Tätigkeit der Kirche fördern soll.17 Entschlüsse werden dabei in 
eigener Verantwortung und von anderen Gremien unabhängig getroffen.  

Zum Zweck der Durchführung des Katholikentages gründen auch das ZdK und die gastgebende 
Diözese einen Trägerverein, der im Auftrag der Veranstalter die wirtschaftlichen, rechtlichen und 

 

11 Deutscher Evangelischer Kirchentag: Menschen beim Kirchentag. Über uns, abgerufen unter: https://www.kir-
chentag.de/ueberuns. 

12 Katholikentag ZdK: Wer macht Katholikentage? Abgerufen unter: https://www.katholikentag.de/wer. 

13 Deutscher Evangelischer Kirchentag: Menschen beim Kirchentag. Präsident:innen, abgerufen unter: 
https://www.kirchentag.de/was-ist-kirchentag/ehrenamtliche-gremien/praesidentinnen. 

14 Deutscher Evangelischer Kirchentag: Menschen beim Kirchentag. Präsidium, abgerufen unter: https://www.kir-
chentag.de/praesidium. 

15 Deutscher Evangelischer Kirchentag: 38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023 e.V., abgerufen 
unter: https://www.kirchentag.de/impressum. 

16 Katholikentag/ZdK: Wer macht Katholikentage? Abgerufen unter: https://www.katholikentag.de/wer. 

17 Zentralkomitee der deutschen Katholiken: Aufgaben und Selbstverständnis des ZdK, abgerufen unter:   
https://www.zdk.de/ueber-uns/unsere-aufgaben/. 

https://www.kirchentag.de/ueberuns
https://www.kirchentag.de/ueberuns
https://www.katholikentag.de/wer
https://www.kirchentag.de/was-ist-kirchentag/ehrenamtliche-gremien/praesidentinnen
https://www.kirchentag.de/praesidium
https://www.kirchentag.de/praesidium
https://www.kirchentag.de/impressum
https://www.katholikentag.de/wer
https://www.zdk.de/ueber-uns/unsere-aufgaben/
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organisatorischen Mittel und Voraussetzungen vor Ort sicherstellt.18 Als alleiniger Träger über-
nimmt er die gesamte Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung (z. B. Programmer-
stellung, Öffentlichkeitsarbeit, Versendung von Einladungen, Verträge mit Referenten und sonsti-
gen Mitwirkenden, Beschaffung von Veranstaltungsräumen, Unterkünften, Verpflegung u. a.m.). 
Etwaige Gewinne, die bei der Ausrichtung erzielt werden, sind für die Ausführung der Veranstal-
tung oder für damit verbundene Zwecke vorgesehen. 

4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses des Bundes  

Im Bundeshaushaltsplan 2023 ist im Einzelplan 06, Kapitel 0601, Titel 685 16 ein Zuschuss in 
Höhe von 500.000 Euro für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Kirchentagen 
veranschlagt.   

Zuschüsse sind einmalige oder laufende Geldleistungen der öffentlichen Haushalte (Bund, Län-
der, Gemeinden) an eine Stelle außerhalb des öffentlichen Bereichs. Vorliegend wird der Zu-
schuss einem privaten Trägerverein zur Ausrichtung des Kirchentages gewährt. Zuschüsse gehö-
ren ebenso wie Zuweisungen (Geldleistungen der öffentlichen Haushalte untereinander) zu den 
Zuwendungen im Sinne der §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO)19, die nur für bestimmte 
Zwecke veranschlagt und bewilligt werden dürfen, an deren Erfüllung der Bund ein erhebliches 
Interesse hat.20 Daraus ergeben sich für die Gewährung von Zuwendungen – und damit auch Zu-
schüssen – des Bundes die nachfolgenden Voraussetzungen. 

4.1. Finanzierungskompetenz 

Zuwendungen des Bundes dürfen nur veranschlagt und bewilligt werden, wenn es sich um die 
Erfüllung von Aufgaben des Bundes handelt. Dies wird aus den §§ 2 und 6 BHO hergeleitet, die 
den Verfassungsgrundsatz des Artikels 104a Absatz 1 GG konkretisieren und bestimmen, dass der 
Bundeshaushalt nur Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen enthalten darf, die zur Erfül-
lung von Aufgaben des Bundes erforderlich sind.21 Demzufolge besteht eine Finanzierungskom-
petenz grundsätzlich nur dann, wenn eine Verwaltungskompetenz gegeben ist.22  

Aus den dem Bund ausdrücklich zugeordneten Verwaltungskompetenzen – etwa Art. 87 bis 89 
GG – lässt sich nicht unmittelbar eine Finanzierungszuständigkeit zur Förderung von Kirchenta-
gen herleiten. Es dürfte aber eine ungeschriebene Verwaltungskompetenz des Bundes kraft Natur 

 

18 Katholikentag ZdK: Wer macht Katholikentage? Abgerufen unter: https://www.katholikentag.de/wer. 

19 Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1030) geändert worden ist. 

20 Siehe auch Definition unter Nr. 1.1 zu § 23 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 
(VV-BHO) vom 14. März 2001 (GMBl 2001 Nr. 16/17/18, S. 307) in der Fassung des BMF-Rundschreibens vom 
6. Juli 2023 - II A 3 - H 1012-6/23/10001 :006 -. 

21 Gröpl BHO/Gröpl, 2. Aufl. 2019, BHO § 6 Rn. 16-20 

22 Sachs/Siekmann, 9. Aufl. 2021, GG Art. 104a Rn. 12. 

https://www.katholikentag.de/wer
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der Sache bestehen, wie sie vom Bundesverfassungsgericht im Wege der Verfassungsinterpreta-
tion hergeleitet worden ist.23 Verwaltungskompetenzen aus der Natur der Sache entstehen, wenn 
Aufgaben erfüllt werden müssen und wegen ihrer Eigenart vom Bund zu betreuen sind.24  

Evangelische Kirchen- und Katholikentage sind nicht als örtliche oder regionale Veranstaltungen 
nur für die Einwohner der gastgebenden Region von Bedeutung. Vielmehr handelt es sich um öf-
fentliche und überregionale Großereignisse, die ihrer Art nach nicht durch ein Land allein wirk-
sam gefördert werden können. Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich auf das Bundesgebiet als Gan-
zes und darüber hinaus auch ins Ausland. Kirchentage sind internationale Veranstaltungen mit 
etwa 5.000 Gästen aus über 80 Nationen.25 Als solche werden sie von Seiten des Bundes aufgrund 
ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung als Forum für Begegnungen, für Diskussionen und zur 
Willensbildung zu gesellschaftspolitisch bedeutsamen Themen und Fragestellungen gefördert.26  

Bei den ungeschriebenen Bundeszuständigkeiten handelt es sich in erster Linie um ausschließli-
che Zuständigkeiten. Eine anteilige Finanzierung des Bundes kommt aber ergänzend zu der Un-
terstützung des jeweiligen Landes in Betracht, wenn die Übernahme des Finanzierungsanteils als 
zwingende und als von anderer Seite nicht substituierbare Voraussetzung für die Aufgabenwahr-
nehmung angesehen wird.27 

4.2. Erhebliches Bundesinteresse 

Ein Bundesinteresse liegt vor, wenn die zu fördernde Maßnahme der Aufgabenstellung und den 
Zielsetzungen des Bundes dient. Bezugsobjekt dieses Interesses ist die Erfüllung eines bestimm-
ten Zwecks.28 Zudem muss ein gesteigertes Interesse an der Aufgabenerfüllung durch Private vor-
liegen. Ein solches Interesse ist dann anzunehmen, wenn die Erfüllung des Zwecks der Aufga-
benstellung und Zielsetzung des Bundes in besonderem Maße dienlich ist und dabei erwartet 
wird, dass mit möglichst geringen Zuwendungsmitteln ein optimaler Erfolg erzielt werden 
kann.29 Wo die Grenze im Einzelnen zu ziehen ist, hängt auch von politischen Schwerpunkten 
ab. Insofern hat der Haushaltsgesetzgeber diesbezüglich einen Einschätzungsspielraum.30  

 

23 BVerfGE 22, 180, 217 f.; 12, 205, 251 f.; 11, 89, 98 f.; v. Münch/Kunig/Heintzen, 7. Aufl. 2021, GG Art. 104a Rn. 
30 ff. 

24 Dürig/Herzog/Scholz/F.Kirchhof, 101. EL Mai 2023, GG Art. 83 Rn. 63. 

25 Deutscher Evangelischer Kirchentag: International & Interreligiös, abgerufen unter: https://www.kirchen-
tag.de/was-ist-kirchentag/werte/international.  

26 BT-Drs. 20/329 S. 5; 19/27567, S. 2 f. 

27 v. Münch/Kunig/Heintzen, 7. Aufl. 2021, GG Art. 104a Rn. 36. 

28 Gröpl BHO/Rossi, 2. Aufl. 2019, BHO § 23 Rn. 28 ff. 

29 BVerwG 07.05.1975, DÖV 1975, 783. 

30 Gröpl BHO/Rossi, 2. Aufl. 2019, BHO § 23 Rn. 27 ff. 

https://www.kirchentag.de/was-ist-kirchentag/werte/international
https://www.kirchentag.de/was-ist-kirchentag/werte/international
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4.3. Subsidiaritätsgrundsatz 

Zuwendungen dürfen nur dann im Bundeshaushaltsplan veranschlagt und einer Stelle außerhalb 
der Bundesverwaltung gewährt werden, wenn das erhebliche Bundesinteresse, das mit dieser Ge-
währung verbunden ist, auf anderem Wege nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt 
werden kann (§ 14 HGrG, §§ 23, 44 Absatz 1 BHO). Die Finanzierung des jeweiligen Vorhabens 
ist primär Aufgabe des Zuwendungsempfängers. Dieser muss alles in seiner Kraft Stehende ver-
anlassen, um die erforderlichen Mittel selbst aufzubringen.31 Die öffentliche Förderung hat nur 
nachrangigen, also subsidiären Charakter.  

Der Bund hat einen weiten Einschätzungsspielraum, da das Bezugsobjekt bei seiner Entschei-
dung nicht unmittelbar die Erfüllung des Zwecks, sondern das Interesse des Bundes an der  
Zweckerfüllung ist.32  

Eng verknüpft mit der Entscheidung über eine Gewährung von Zuwendungen sind auch die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 Absatz 1 BHO) sowie der Notwendigkeit 
der Ausgaben (§ 6 BHO).33 Insofern dürfen sonstige Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausrei-
chend vorhanden sein, um den mit der Zuwendung verfolgten materiellen Zweck zu erfüllen.34 
Daraus lässt sich ein Vorrang der Teil- vor der Vollfinanzierung (vgl. Nr. 2.2 und 2.4 VV-BHO zu 
§ 44)35 sowie ein Vorrang von Bürgschaften, Garantien und rückzahlbaren Zuschüssen (vgl. Nr. 
1.1 VV-BHO zu § 44) ableiten. 

Im Ergebnis ist insbesondere das Maß des Bundesinteresses entscheidend, das einem weiten Ein-
schätzungsspielraum unterliegt. Abhängig von seinem Interesse an der Zweckerfüllung kann der 
Bund für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Kirchentage die entsprechenden 
Zuschüsse gewähren.  

5. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen der Länder 

Auch für die Länder besteht eine Finanzierungskompetenz nur, soweit eine Verwaltungskompe-
tenz gegeben ist. Maßgebend ist hier ebenfalls die grundgesetzliche Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern gemäß Art. 30 GG. Demnach ist die Erfüllung von staatlichen Aufgaben 
Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung enthält. Die Kompetenz für die 
Bezuschussung eines Vereins, der einen Kirchen- oder Katholikentag ausrichtet, fällt somit 

 

31  Gröpl BHO/Rossi BHO § 23 Rn. 33. 

32  Gröpl BHO/Rossi BHO § 23 Rn. 32. 

33  Gröpl BHO/Rossi BHO § 23 Rn. 32. 

34  Gröpl BHO/Rossi BHO § 23 Rn. 33. 

35 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) vom 14. März 2001 (GMBl 2001 
Nr. 16/17/18, S. 307) in der Fassung des BMF-Rundschreibens vom 6. Juli 2023 - II A 3 - H 1012-6/23/10001 
:006 - 
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grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Eine entgegenstehende Regelung des 
Grundgesetzes ist nicht ersichtlich.  

Die Voraussetzungen für eine Zuschussgewährung durch die Länder stimmen weitgehend mit 
denen des Bundes überein.36 Bund und Länder haben ihr jeweiliges Haushaltsrecht – also die 
Bundeshaushaltsordnung bzw. die einzelnen Landeshaushaltsordnungen – an den in § 14 und § 
26 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)37 vorgeschriebenen Prinzipien ausgerichtet.  

Wie im Abschnitt über die Finanzierungskompetenz bereits ausgeführt, kann im Bereich der un-
geschriebenen Bundeszuständigkeiten eine anteilige Finanzierung des Bundes ergänzend zu der 
Unterstützung des jeweiligen Landes in Betracht kommen, auch wenn dies im Spannungsverhält-
nis zur Haushaltsautonomie der Länder steht. Dazu muss es sich bei der Übernahme des Finan-
zierungsanteils um eine zwingende, durch Länder nicht substituierbare Voraussetzung für die 
staatliche Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe handeln.38   

6. Fazit 
 
Der Evangelische Kirchentag und der Katholikentag stellen von der Kirche unabhängige Laienbe-
wegungen dar. Die Tage bieten ein Forum für das Zusammenkommen von Menschen unabhängig 
von ihrer Konfession und Herkunft, das es ermöglichen soll, in großem Rahmen gesellschaftspoli-
tische Themen und Fragestellungen zu diskutieren. 

Unter den hier aufgeführten Voraussetzungen können von Seiten des Bundes und der Länder Zu-
schüsse gewährt werden. Die dazu erforderliche Finanzierungskompetenz ergibt sich aus der je-
weiligen Verwaltungskompetenz.   
 

*** 

 

36 Gröpl BHO/Rossi, 2. Aufl. 2019, BHO § 23 Rn. 42. 

37 Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist. 

38  v. Münch/Kunig/Heintzen, 7. Aufl. 2021, GG Art. 104a Rn. 36. 
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